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GesetzesentwUrfe zur StrafrechtsreforI und zur
hnderung der Notzuchtgesetzgebung

Bundesjustizminister Ron Basford legte arn 1. Mai
irn Unterhaus Entwfirfe zu einer umfassenden Reform
des kanadischen Strafrechts vor. AuIgerdem wurde
eine Novelle zur Notzuchtgesetzgebung eingebracht.

Umfassende Reformen

Die Gesetzesentwirf e sollen die Bestimmungen des
kanadischen Strafgesetzbuches sowie.der kanadischen
Gesetze Ulber Beweiserhebung (Canada Evidence Act)
und Strafaussetzung (Parole Act) ândern. Zu den
wichtigs ten Neuregelungen gehb5ren:
., Alternativer Strafvollzug - Um die GefUngnisko-
stgn herabzusetzen, eine lberfüllung der Strafanstal-
ten zu vermeiden und eine erfolgreichere Wiederein-
ordnung der >Tâiter in dia Gesellschaf t zu gewâhrlei-
staen, k8nnte der Richter kUnfti~g unter gewissen
Umstânden den Tâter mit dessen Einverstândnis zu
einer Reihe von neuen Strafvollzugsarten verurtai-
len. In geeigneten Fâllen ld5nnte ein überfiihrter
Tâter dazu verurteilt werden, unter Aufsicht nUtz-
liche Arbeit fUr die Alîgemeinheit zu verrichten,
die Opfer semner Straftat zu entschâdigen oder sei-
ne Geldstraàfe durch gemeiÎnntitziga Arbeiten abzutra-
gen.
. Pornographie - Dia Bestinmungen gegen die Porno-
graphie sollen verschârf t werden, damit sie in stâr-
kereni MaBe auch auf Rerabwilrdigung der Persë5nlich-
keit anwendbar sind. Sonderbestimmungen sollen ver-
hinderu, da1B mani Kinder zur Herstellung pornogra-
phischen Materials verwendet oder zu unztichtigen
Handlungen verleitet. Die Definition des Begriffes
ilunzUichtiges Material" soîl wie folgt geâzidert wer-
dan: " ... Gegenstânde, daren hervorsechende Eigen-
schaf t darin besteht, da2 sie Saxualitât, Gewâlttâ-
tigkeit, Verbrechen, Greuel oder Grausanikeit aus-
beuten oder dia Persb5nlichkeit herabwârdigan.
. Prostitution,- Die Xnderungen sollen dia bffent-
liche Aufforderung zur gewerbsmâl3igen Unzucht unter-
binden und gewâhrleisten, dag nicht nur dia weib-
liche, sonderri auch die mânnliche Prostitution als
strafbare Handlung gilt; da$ die bffentliche Auf-
forderung zur gewerblichen Unzucht auch damn


